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Thema: Abarbeitung der KP II - Maßnahmen 
 
 
Für eine Förderung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II) hat die Landeshaupt-
stadt Magdeburg 53 Maßnahmen mit einem Gesamtausgabevolumen  von 44,3 Mio. EUR ange-
meldet. Von den beantragten 53 Maßnahmen wurden bisher 7 Anträge nicht bewilligt.  
 

1. Mobiles Klassenzimmer – SeK Schellheimer, 
2. Mobiles Klassenzimmer – Siemens-Gymnasium, 
3. Mobiles Klassenzimmer – GS Nordwest, 
4. Wiederherstellung eines Gewässers Breitscheidstraße Richtung Umflutehle, 
5. Ausbau eines Weges als Deichzuwegung von der Breitscheidstraße zum Umflutkanal, 
6. Beschaffung eines Abrollbehälters für den Hochwasserschutz und 
7. Ertüchtigung Spundwand Hafen GmbH. 

 
Alle beantragten Maßnahmen, für die ein Zuwendungsbescheid vorliegt, wurden in 2009 bzw. bis 
zum 31.12.2010 begonnen.  
 
Für die drei nachfolgenden Maßnahmen entstand ein Mehrbedarf, der mit der Haushaltsplanung 
2011 in den investiven Haushalt 2011 eingestellt wurde. 
 

1.   70.000 EUR KT Faberstraße 
2.   70.000 EUR KT Nachtweide und 
3. 100.000 EUR KT B.-Brecht-Straße und Sozialzentrum. 
 

Der Bewilligungszeitraum für die Maßnahmen, die durch das Konjunkturprogramm gefördert wer-
den, ist unterschiedlich. Für die Maßnahmen, die aus der Pauschale und dem Fördertopf „Schul-
infrastruktur“ gefördert werden, gilt der Bewilligungszeitraum bis 31.12.2011.  
 
Entscheidend ist der jeweilige Zuwendungsbescheid bzw. das Ministerialblatt für Sachsen-Anhalt 
Nr. 17/2009.  Dort steht über dem Bewilligungszeitraum: 
 
„Gefördert werden Investitionen, die am 27.01.2009 oder später begonnen wurden bzw. werden 
und in den Jahren 2009, 2010 und 2011 durchgeführt und kassenwirksam werden. Investitions-
maßnahmen sind nach dem 31.12.2010 jedoch nur förderfähig, wenn sie vor dem 31.12.2010 be-
gonnen worden sind und im Jahr 2011 noch selbständige Abschnitte der Investitionsmaßnahme 
abgeschlossen und kassenwirksam werden“. 
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D. h. bis zum 31.12.2011 müssen alle Maßnahmen beendet sein und es dürfen keine Mittel mehr 
für die Maßnahmen abgefordert werden. 
 
Das Schreiben des LVwA vom 25. August 2010 präzisiert die Zeiträume. So muss die Schluss-
rechnung für geförderte Maßnahmen im Bereich der VOB Teil B spätestens zum 15. November 
2011 vorliegen, damit bis zum 15. Dezember 2011 (Kassenschluss des Landes) die Fördermittel 
ausbezahlt werden können. 
 
Die Anlage gibt Aufschluss, bei welchen Investitionsvorhaben die Schlussrechnung nach heutiger 
Einschätzung nach dem 15. November vorliegt. Hier müssen Gegensteuerungsmaßnahmen ergrif-
fen werden. In der Anlage sind diese Maßnahmen rot hervorgehoben. 
 
Für die Schwimmhalle Diesdorf wurde ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes 
(30.09.2011) gestellt und bewilligt. Bei dem Vorhaben „Museum“ gab es von der Denkmalschutz-
behörde Sachsen-Anhalt eine Verfügung, dass archäologische Grabungen durchgeführt werden 
müssen. Bedingt durch diese Verfügung und die Witterungsverhältnisse konnte der Rohbau im 
Berichtszeitraum nicht durchgeführt werden. Daraus ist ein Zeitverzug von ca. 10 Wochen ent-
standen. Über eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wird mit dem Fördermittelgeber ver-
handelt. 
 
Im Berichtszeitraum wurden 18 Maßnahmen baulich fertig gestellt, davon wurden 10 Maßnahmen 
kostengünstiger abgerechnet. Die daraus freigewordenen Mittel wurden den Maßnahmen zuge-
ordnet, die einen Mehrbedarf haben. Die Änderungsanträge dafür wurden in der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt termingerecht bis zum 17.12.2010 vom Eigenbetrieb KGm gestellt. Eine Bewilli-
gung der Änderungsanträge steht mit der Fertigstellung der vorliegenden Information noch aus. 
Aus diesem Grund ist es durchaus möglich, dass sich bei den Maßnahmen, bei denen Änderungs-
anträge gestellt wurden, die Fertigstellungstermine weiter verzögern können. 
 
 
 
 
Zimmermann 
 
Anlage 
 
 
 
 
 
 




